
Checkliste: Beschlussfassung per Video- oder 

Telefonkonferenz 

Die Geschäftsordnung des Betriebsrats bestimmt, dass 

Betriebsratssitzungen vorrangig in Präsenzform 

stattfinden. 

 

Die Geschäftsordnung erlaubt ausdrücklich, dass 

Beschlussfassungen auch per Video- oder 

Telefonkonferenz möglich sind. 

 

Mit der Einladung zu einer Video- oder Telefonkonferenz 

wird den Betriebsratsmitgliedern eine Frist zum 

Widerspruch gegen die Durchführung einer solchen 

Konferenz genannt. 

 

Bis zum Ablauf der Frist haben nicht mindestens ein Viertel 

der Betriebsratsmitglieder einer solchen Konferenz 

widersprochen. 

 

Es ist sichergestellt, dass Dritte keine Kenntnis vom Inhalt 

der Sitzung erhalten. 

 

 


